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1. Das Dyogenproblem: em Drogcnpolilikproblem 

über die Einstufung des Drogenproblems als weltweites So:.:ialproblem erster 

Ordnung, über die So1.i31- und Individualschädlichkeir des Konsums illegaler 

Drogen also, herrscht derzeit offiziell globaler Konsens. Jn dichotomer, eine 
univers~listische Moral der Abst;nell1: behauptender BetrachlUngsweise sind illegale 

Drogen und ihre Protagonisten zum Feind erklärt worden. der zu bekämpfen sei. 

Von hBcdrohung der Jugcnd~ und *Herausfordcrung des Staates <. ist die Rede. In 

Politik. Medien und vielen InstiLUtionen wird moralische Panik inszeniert. Dement­

sprechend aufgerüstet werden seit langem die rechtlichen. personellen und sachli­

chen Ressourcen dieses Kampfes. Vorreiter sind die USA und die UNO. Deutsch­

land folgt devot-theatralisch mir dem ., Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan. 

von '990. Neben der Terrorismusbekampfung liefcrt die zur »Geisel der Mensch­

heit. srilisiene illegale Droge die maßgebliche Legitimation für eine noch nie 

dagewcsene internationale Vernetzung und Intensivierung sozialer Kontrolle in 
einer polizeilich-kryptischen. parlamentarisch und justizieIl virtuell unkontrollier­

baren Sphäre. I Zugleich dient sie in bewähner Weise als Sündenbock für die 

Verschiebung kollektiver Affekre, die in Wirklichkeit durch so:.:i3le Krisen bewirkt 

sind. 

Eine herausragende Rolle in diesem ~ Krieg« wird dem J 97 J und J 98\ verschärften 

Betäubungsmiltelsrrafrccht beigemessen. Es soll jetzt erneut verschärft werden . 

Gerade in seiner aufgeklärten. liberalisierten und sozialsraadich modernisierten. an 

empirischen Schadensnachweisen statt behaupteter Moral orienticrten Rechtsgütcr­

schurz-Zweckserzung scheint sich das Srrafrecht Iegitimarorisch und instrumentell 

zur KOllIrolle des illegalen Drogenkonsums und zur Herbeifiihrung einer drogen­
freien Gesellschaft gut zu eignen. Dieser Anschein wird durch die \veirere Moderni ­

sierung des Strafrechts im Sinne einer vorverlagerten, vorgeblich an Ursachen und 

Motivarionsbildung instrumentell lmd symbolisch anknüpfenden Verhaltenskon­

trolle unter euphemistischen Leitbegriffcn wie " Prävention- und n Verbrechensvor­

sorge« noch verstärke' Die gesamte Drogenpolitik isr insofern strafrechtlich abge­
leitet und legitimiert, als sie entweder durch die . Peirsche~ von Abschreckung und 

Ausmcrzung des erklärten Feindes nDrogenhandel « das Angebot reduzieren oder 

durch das "Zuckerbrot. von erzwungener Drogenerziehung und -therapie spezial­
prävenuv die Nachfrage zuruckschrauben soll. 

Zum einen sind j:::doch diese Behauptungen durch Aufdeckung des Scheiterns der 

1 V!;1. dazu ousführlich : Busch. H eIner : VO ll In terpol ~ u lrtvl. Po liu ilic"" Zus"mmen~ rbCll In Europ~, 
In : Cil ip : Bürgerredtl< & PolizeI. H. 30. ' 988, S,,8 1/, 

, Vgl. Albreehr, Pelu AI~"" Pr.'ivcntlon als problemltl5che Zielb« .. mmung ,m Kr,mmohustlLsyslcm, 
K",V '986, S, SifL 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-393 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:10:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-393


394 lndividual- und Genefalprävenrioll sowie die allgemeine Erforschung von selektiver 

lmplememation und komo.produktiver Auswirkung des Strafrechts widerlegl. J Ocr 

strafrechtliche Präventionsbegriff ist insofern unspezifisch und ideologisch, als die 

Definition der AnsalZpunkte von Prävemion nicht wissenschaftlich und w:<hrheits­

orientiert erfolgt, sondern entsprechend politischer und institutioneller Opportuni­

tät und Machtverteilllng gesellschaftlich konstruiert ist. 
Zum andern ist die Str~(egie des ~Krieges gegen die Drogen" - gemessen an ihren 

offiziellen Intentionen - tora1 gescheitere Sie muß - auch bei immanenter Betrach­

tung - als bereits im Ans~LZ verfehlt und durch die T~rsachen wtderlegt bezt:ichner 

werden. Individuelles Verhalten wird nicht durch Stra{angst gesteuert, sondern 

durch ein komplexes Bedingungsgcfüge von Individual- und Soziabtrllktur, Sillla­
tion, ~ozialen und rechrlichen Normen, Folgeberei!schaf( aufgrund von Sinnverste­

hen oder Re;llangsT reguliert . 

Das immer weiter verschärfte Instrument der Strafe für jeglichen Umgang mir 

Drogen, für Geldwäsche und Unrcrslüt,",ung ocr Herstellung, Gewjn)l~bscböpfung, 

geheimdienstähnliche Fahndungsmethoden usw. sind zudem stumpfe Schwerrer 

gem<.>ssen an der flexiblen wehtJ"eiten Verästelung der Drogensynclikate und -kar­
telle, die durch legal reinvestlerte Riesenprofite und Verquickung mit Politik, 

W:\ffenh:lndel und Terrorismus zum kryptisch wuchernden, gefährlichen Machtfak­
LOr geworden sind. Die militante DrogenpoJitik hat weder den Drogenverkehr 

mindern können noch hat sie das Maß der Abslinenz oder ~uch nur der Wahrneh­

mung von Drogemherapie verst~rk(. 

Die Politik des bMehr von demselben!" - übrigen, ganz parallel zur perhorreszicr­

ten Eigenlogik der Drogen - eskaliert nur das Problem und ist auch nicht mit dem 
billigen Argumem wegzureden, daß es ohne diesen Krieg noch viel schlimmer 

gekommen wäre. Die Drogenpolitik ist im Gegenc<.>il selbst zu einer wesentlichen 
Bedingung dessen geworden, was zu bekämpfen sie vorgibr: Zunahme des Angebots 

und Konsums illegaler Drogen, soziale Verelendung der Drogcnlbhängigen, im­

mense Steigerung der Todesfälle durch Überdosen. Machtverstärkung der Syndi­

kate. Dabei zeigt sich als - vielleicht nur scheinbar unbeabsichtigte - Nebenwirkung 

die zunehmende Unkontrollierbarkeit der strategisch operierenden und teilweise 

korrupten Polizei sowie zuweilen gar die direkte Milirarisierung der Rauschgiflbe­
kämpfung im Sinne einer neuen An von Bürgerkrieg. Auf dieser Ebene militärisch­

physischen Machtkampfs nach innen sind demokratische Systeme im Gegensatz 

zum Totalitarismu~ bewußt und gewollt nicht überlegen . Eine demokratische 

Gesellschaft kann es sich zudem ohne Legimitauons- und Gbubwiirdigkeitsverlusr 

nicht leisten, entgegen dem offiziellen sozial- und krirnin;llpolitjschen Programm In 

der Mehr"ahl suclltkranke Endverbraucher prakti~ch wegen ihrer Krankheit mit 

Freiheitsstrafe zu belegen und die demokratiegdährdcnden Drogcnsyndibte fak­
tisch zu schonen lind sich gar von ihnen das Gesetz des H :lIlddns diktieren :I,U 

lassen. Nebenfolgc der herrschenden Drogenpolilik ist ~lso eine Beeintrkhtigung 

der politischen Kultur, ja sozialer und kultureller Grundwenc überh~upt. 

Unter psychosozial intakten oder auch nur (sub)-klllturell aufgeklärten, selbstkon­

trollierten lind ritualisierten Bedingungen ist Heroinkonsum pharm:l.kologisch, 

medizinisch. psychologjsch und s02iologisch betrachtet - im GegenS:l.tz beispiels­

weise zu legalen Drogen wie Alkohol und Nikotin - tInschädlich und kann ohne 

verkÜr7.te Lebenserwartung langfristig aufrech(erhalten und Je nach Kontext auch 
ohne extreme Entzugserscheinungen wieder eingestellt werden . Die oifiziöse 

Ubc""ch\ lU( Forschungs h gc bel Schum.nn u .•.. J ugendk",mn, lit iü und die Grcnycn der G,.",·,.,.,lprj. 
,"'nl(on. N~UW1~d, Luchterh.nd. 19S7. 
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Grundannahme dieser Politik, illegale Drogen schädigten per se die Volksgesund­
heit, ist also unzutreffend. Konsum des Heroins und manch anderer Drogen macht 

'(,war körperlich und psychisch in vielen Fällen abhängig. aber bel weitem nicht 
generell. wie behauptet wird . Zusrandekommen, Form und Verlauf dieser Abhän­

gigkeit sowie ihre Definition als "krank« oder »abweichend« Sind überwiegend vom 

s07.iokuhureJlcn Kontext bestimmr. 
Das herrschende ßild des verwahrlosten und himinel!en Fixers i$t nur ewe F,lcecre 

JUS der realen Ph:inomenologie des Konsums illegaler Drogen und beruht weder auf 

der nQwrgegebenen und direkten Auswirkunb der Droge oder einer .Fixer-Persön­
lichkeit'< noch auf der Eigengesetzlichkeit der Suchd(Tankheil. Es handelt sich 

vielmehr dabei - idealtypisch gesehen - um das Resultat eines komplexen S01.IO­

biographischen Wechselspiels zwischen Individuum und der Gesamtheit sozialer 

Umweltbedingungen. um eine. Karriere " . Die~e könnte unter anderen soziokultu­
rellen Bedingungen anders abl:Jufen." D.1bci spielt die Kriminalisierung die entschei­

dende Rolle. 
Die Bundesrepublik hat trotz des in §§ J 5 H. Ikr~ubu!l~sminelgesetz (BI MG) 

behaupteten kompensari\'en und präventiven Dt1:llprinnps »Therapie stall Strafe~ 

im Hinblick au! gesetzliche Regelungen und deren realen Vollzug eines der repres­

sivsten Prohibitionssysteme der Welt. Für elen Fall einer Liberalisierung prognosti­
z.iert man eine epidemische Ausweitung der Abhiingigkeir. Dabei hat die relative 

Freigabe von Drogen in :mderen Ländern erwiesenermaßen nicht diese Wirkung 

gehabt - ebenso wenig wie früher die freigabe des Alkohols in den USA . In den 

besonders belasteten US-Metropolen wird deshalb zunehmend die Freigabe von 

Heroin gefordert. Kriminalisierung bedingt dschungelhaften Schwarzmarkt und 

extreme Prci~e und vergrößen damit exponcllücll die Konsumrisiken durch Srrek­

kung und Verunreinigung, durch Unregelmäßigkeit und Unkalkulierbarkejt der 

richtigen Dosis, durch " Beigebrauch. anderer Drogen (-.Polytoxikomanie«), durch 

Ausweichen auf gefährliche. weil unerprobte »Designer-Drogen. und durch den 

allgemeinen Streß der Drogenbeschaffung. Krilllin:tlisierung Lwingt den Drogenbe­

nutz.ern einen entfremdeten, disso:!.ialen. krankmachenden Lebensstil auf, eine 

absolute Zerrissenheit der Lebensweise und Unregelmäßigkeit der DrogendosIe­
rung und Ernährung. Sie führt z.u Überschuldung, Verarmung sowie au~ufcrnder 
sekundarer Beschaffungs- und Begkllkriminalitäl. Bel der unvermeidlichen Ver­

elendung bewirken Resignation und Gleichgültlgkei! eine (selbst-)destruktivc Igno­

ranz gegenliber "sa(cr sex" bei Drogenprostiultion oder »safer lIse. bei gemeinsa­

mer Spritzenbenutzung. Der frühere Au~bruch von AIDS bei Fixern ist zudem nach 
Erkenntnissen der Psycho-Bio-rmmunologie abhängig von sog. Ko-faktoren wie 

allgemeiner psychischer und physischer A bwehrschw;iche aufgrunJ belastender 

Lebensumstände. 

In Jer BRD l13,t sich - Im Gegensatz zu den meisten anderen L~ndern - das ModeJi 

der stationären Langzeillherapie nach klinischem Emzug als :mgeblich .ärztlich 

angezeigte. ßehandlungsmethode der Wahl durchgesetz.t. Diejenigen lO% der -
zumeist im Zusammenhang mit C~nnabis-Mißbrauch - Verurteilten, die au(grund 

betäubungsmittelrechtlichen Zwmgcs in den ~Genuß" einer st~tionärcn Langzeit­
therapie kommen. werden zum Großteil von kapitali~tisch organisierten llH~rapie­

Konzernen verv.·altet und mit zweifelhaften ll1crapiemerhoden 'W oberOächlicher 

Anpassung konditionien:. Bei einer geschätzten Zahl von 6°-900CO Fixern und einer 

Zahl \'on ca. 3000 L~ngzelt-ThcrapicplJtzen müssen ohnehin die meisten HcrOln-

4 Vgl. zU Jcn cmpl~lSche" und theortll chm H irt tcrgr ünden ausführl ich : Scharn/Vog( (H g.): Drogen 
und Drogcllpohuk. Frank fur(. Ca mpus, " S9; Böllingt r. Lorenz : Drogen ... cht - Drogcn,hn,p'c, 
>. Aufhge, Frankfurt. FHS. '987. 

J9J 
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konsumenten ohne Behandlungschance leben. Risiko-, schadens- und srreßmin­
dernde Angebote wie Einwegspr;ezenvergabe, Fixerräume und Scoffan:dyse werden 
verweigert. Folge ist das von den Medien begierig aufgegriffene Erscheinungsbild 
vom extrem sozial und gesundheitlich verwahrloslen Fixer: befallen von Hepatitis 
und HTV / AIDS, Venenent:l.ündungen. Abszessen. H:lmkrankheiten, Zahnverfall, 
reaktiven psychischen Störungen etc., ständig auf Achse, um zu stehlen, zu rauben. 
sich zu prostituieren. Hierzu ühlt insbesondcre auch die Gefahr von HIV-lnfcktio­
ncn wegen der notgedrungenen gemeinsamen Nutzung von Spritzbestecken : Der­
zeit sind 25% der Fixer H1V-positiv. 
Dabei ist die Möglichkcit des unparhologischen Verlaufs der Heroinabhangigkcit 
empirisch gesichert: Mindestens 25% der Abhängigen konsumieren selb$[kontrol­
lien und unauffällig und sind nicht hilfsbedürftig. 25%-30% der Fixer können 
tlufgrund lebensgeschichtlicher Bedingungen oder einfach so .herauswachsen« und 
wieder abstinent werden. Die Gesundheitsrisiken des Heroingebrauchs smd also 
nicht direkt aus der Droge ableitbar. sondern aus dem Teufelskreis der Kriminalisie­
rung und der dadurch bedingten riskanten Konsum-Modalitäten und sozialen 
Marginalisierung. Wir haben nicht tfOl:l.. sondem wegen immer perfekterer Straf­
verfolgung und verfehlten Therapiezwanges eine unverändert hohe registrierte 
Drogenkriminalität. eine rapide gestiegene Zahl von Todesfällen aufgrund von 
Überdosierungen, eine inrernation~lc Schmenwinschaft mit jährlich 500 Milliardcn 
Dollar Drogengcldern. kurz: Prohibition ohne die beabsichtigte Wirkung. Nicht die 
illegalen Drogen :sind ursächlich für die Sozialschädcn. die zur Legitimierung der 

Drogengesetze und Verfolgungspraxis herangezogen werden. sondern die Gesamt­
heit der Drogenpolilik konstruiert die ProbJemrealiräL Es geht nicht um ein 
Drogenproblcm sondern um ein Problem des sozialen Umgangs damit, um cin 
Drogenpolitikproblem. 

2. Vom Abstinenz- zum Akzeptanz-Paradigma 

Entsprechend der multi kausalen und imeraktionell .. n EntStehung des Problems 
greift jede Strategie zu kurz, die aus dem Blickwinkel einer einzelnen Wissenschafr, 
Weltanschauung, Institution oder Berufsgruppe hervorgeht. Lediglich die theorie­
adäquate, fachübergreifende Verständigung und der Venieht auf die omnipOtente 
»absolute Lösung« können auf die Dauer eine effekcivere. ökonomischere. huma­
nere und damit rechts- und sozialstaatliche Bewältigung der Probleme ermöglichen. 
Es muß nicht ausgerechnet an dieser Population das Heil der Welt statuiert 
werden. 
Widerlegung und Scheitcrn des herrschenden Abstinenz-P~radigmas bedingen not­

wendig d:.ls Akzeptanz-Paradigma. Damie sind Reaktionsformen gemeint. die über­
haupt oder auch nur vorläufig Drogenkonsum hinnehmen und ihn nicht sogleich 
und vorrangig in moralisierender Weise zu eliminieren trachten. Zu solchen Pro­
grammen der .hrtrm reduction. zahlt eine offene Vielzahl von nicht-drogenfreicn 

Str:ltegien. z. B. ambulanter und eine fonbestehende Abhängigkeit aheptierender. 
sog. schwellen loser, niedrigschwelliger und suchtbegleitcnder Merhoden. Solche 
Angebote sind die im Ausland seit langem erfolgreich prakrizicne mediZinisch. 
psychologisch und sozialpädagogisch indizierte Opiat- oder Substitutionsbehand­
lung (insbesondere mit Methadon). Spritzbesreck-Vergabc oder -Austausch. Quali­
tätsprüfung für Straßenheroin, .FjxerrJumc« zum strcßfrcien, hygienischen und 
gesundheitsüberwachten Gebrauch der Droge. Kontaktläden. Schl3fstc:llen. Psycho-
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therapie, allgemeine soziale und berufliche Hilfen, aber auch das Angebot von Hilfe 
zum selbstbestimmten Ausstieg aus der Abhängigkeit. 5 

Wesentliches Hindernis für die drogenpolitische UmSCt7ung solch alternativer 

Drogenpolitik ist jedoch weiterhin das Drogenstrafrecht. 

J. Verfassungsrechtliche Maximen der Strafgesetzgebung: Gegen die 
methodofogische Abstinenz der Legislatoren 

Meine 111ese: Das herrschende Abstinenz-Paradigma verstoßt sowohl in semer 

Zi~!setwng als auch in der drogenpolitischen und 5rrafrechtliehen Implementation 
gegen die Verfassung. Eine grundlegende Revision in Richtung auf A kzepran'z von 

Drogengebrauch ist also nicht nur kraft empirischer Evaluation, sondern auch 

verfassu n gs rech dich gebolen. 

Durch die funktionalistische Orientierung an den Zielen und dem Machbaren ist die 
notwendige verfassungsrechtliche Begründung und Begrenzung sowohl der Ziele als 
auch der Mittel xur Zielcrreichung aus dem Blick geraten. Unter dem scheinbaren, 
unhimcrfragten Sachnvang des dcfinienen Drogenproblems hat sich die instrumen­
telle Kontroll- und Kriegslogik gegenüber den grundlegenden Wertentscheidungen 

unserer Gesellschaft, nämlich den basalen Freiheitsrechten des Menschen und der 
freiheitlichen und vers[:mdigungsorienrierten Verhßrheit unserer Gesellschaft, ver­

selbständig!. Von der dienenden, vennittelnden Funktion haben sich die staatlichen 
Strafverfolgungsinsriw{ionen und ihre Kampfstrategien zum Selbstzweck .enunzi­

pien~. Ziele und Mittel verschwimmen ebenso wie die moralisierende Behauptung 
der »Richtigkeil~ einer Politik und Ihrer daraus sich scheinbar zwingend ergebenden 
Verfassungskonformität. Eine genuin politische Willensbildung i. S. einer rationalen 

und diskursiven Prozedur der Ermittlung VOll SOZialen Problembereichen, normati­
ven Handlungsbedarfen und sinnvollen verfassungskonformen Losungsoptionen 
gibt es nicht. 
Dabei sind Polilik und Recht nach Art. lAbs. 3 GG an die im Grundgesetz zum 
Ausdruck kommenden Grundwerte gebunden. Zwar ist die Freiheitsstrafe als M iuel 

sozialer Steuerung von der Verhssung vorausgesetzl, wie sich insbesondere aus 

An. 103 und 1°4 GG ergibt. Jedoch resultiert daraus kein Freibrief für den 
Gesetzgeber, Sozial- und Ordnungspolilik beliebig m ie Hilfe des Strafrechts zu 

verfolgen.6 An. lAbs. 3, Art. 19 und Art.lO Abs. 3 GG erfordern, daß freiheitsbe­
schränkende staatliche Eingriffe und EingriHsbefugnisse, aber auch anspruchsge­
währende Normen im Gesctzgebungsprozcß zuverlässig auf ihre Vcrf:!ssungskorn­

patibilität hin übc'llrü(r werden. Angesichts srändiger Enrwicklung und Verände­
rung in der Gesellschaft, im Stand der Wissenschaft und in der "normativen 
Verst;indigungu7 sind Modifikationen im rechtlichen Steuerungsins[rumenrarium 
unabdingbar. Dies gilt auch dann, wenn ein scheinbar uberwältigendcr Sachzwang 
auf den ersten Blick fur die Beibehaltung des status quo ~pricht. Staatliche Kontroll­
interessen und -methoden müssen den deklarierten Grundwerten axiotllltisch un­
tergeordnet werden. s Ein Wmdcl .>normativer Verständigung« erscheim mir inso-

\ De"! adlien d" .t" S,över, Hcmo (Hg.): Der wienerle 'nlrJ\·.nos, Drogengebrauch. Beelin. Deutsch. 
AIDS-Hilfe. '991. 

6 Vgl. ßVerfG NJ"" '987, l~g7; ßVedGE 56. 5~. 70 L 
7 Vgl. H ossemer, Winfned: Strafrechtsdogma,ik und K"mmalpol;\;k. Remhck • .Rowohll, '974· 
8 Vgl. H.ffkc, ßcrnh~rd: Acgumtn13uonssequenz zum TI'em>: or'rclgab< von Drogen .. , U nveröff. M:tn. 

'990, S. 1 H. 
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fern gegeben. als die expliziren Ansprüche an materielle Freiheir sowie deren 
Realisierungschancen gewac.hsen sind. Dementsprechend haben die Strafempfind­

lichkeit des Bürgers und damit die relative [ntensit:it insbesondere der freiheitsent­

ziehenden Strafen und Maßnahmen erheblich zugenommen. 

Mil der gesellschaftlichen Eotwicklung geht ein Wandel der Steuerungs formen 
einher: Vom formal legitimierten. kondirional programmierten Eingriff, mit dem 

die bereits geschehene Abwc:ichung von einem scheinbar universellen Wert und 
gewollten Idealzustand rückgängig gemache werden soll, :wr inhaltlichen Wert­

definition im Wege gesellschaftlicher Normbildungs- und Normintemalisierungs­

prozesse sowie ;!Ur zweckprogrammierten Maßnahme bzw. Prävention hinSIchtlich 

der Bedingungen solcher Abweichung. Zunehmend gehört es auch zu den Aufgaben 
des St~ate~ , materielle Strukrurvoraussnzungen und Bedingungen der Möglichkei­

ten zur Grundrechtsbctätigung. zu Entfaltung und Selbstverwirklichung zu schaf­

fen.9 Durch diese erst können soziale Prozesse, z . B. der Organisation von gesell­

schaftlichen Gruppierungen. der Selbsthilfe etc. geförden werden, auch wenn deren 

Verläufe ungewiß sind . Diese Prozesse wirken selbst wiederum modifizierend und 

konkretisierend auf die Verfassungsauslegung und -anwendung ein. 

Diese Entwicklung steht in Konvergenz mit veränderten und gestiegenen Anforde­

rungen an die Materialisierung demokratlscher. sozial- und rechlsst3adicher Prinzi­

pien sowie an Transparenz und Legitimir:it st~atlichen HandeIns . Sie bedingt zum 

einen die maximale Annäherung an • Wahrheit" mittels wissenschaftlich-methodi­

scher Zugänge zur sozialen Realit:it der Regelungsfelder und lösungsoplionen . Sie 

bedingt zum anderen eine adäquate Prozeduralisierung legislativen H:mdelns. um 

eben diese Tr;lnsparenz und Realitatsorienrierung :LU gew:ihrleisten. DarlUS resultie­

ren Erfordernisse einer methodischen EV:lluation der Gesel"l.esimplementation und 

entsprechender Modifikation und Korrekwr auch überkommener Regelungen . All 

dies bedingt verstärktes Nachdenken über die SO'l.ial.1diiqu:mz des strafrechtlichen 

Umg~ngs mit Drogenkonsum und der freiheirssrrafe überhaupt. 

Das Recht beansprucht, gesellschaftliche Sachverh:llte vernünftig zu regeln. '0 So wie 

im verfassungsrechrliehen Rahmen die Anwendung von Strafrechtsnormen die 

wirklichkeitsnahe Würdigung einer konkreten Tat und eine schuldangemessene 

Sanktion voraussetzt, muß auch der Gesetzgebungsprozeß die Wirklichkeit einbe­
ziehen. Die Kriminalisierung sozi3lsch:idlicher Verhaltensweisen setzt rechtslogisch 

eine re~lisli sche Prii'fung von Risiken und Schäden voraus, deren Vorliegen die 

Staatsgewalt erst zu Eingriffen in die rechtlich geschüt:ae Sphäre der Bürger befugt. 

Eingriffe dürfen nicht auf Vermutungen. Vorurtei!e. AlltagstheoriC:l1. Mythen, 
kollektive Strafbedürfnisse gestützt werden. In der modernen, aufgeklärten Krimi­

nalpolitikwissenschaft besteht seit der 1975 abgesch lossenen Großen Strafreehtsre­
form dementsprechend Einigkeit über folgende Prinzipien verfassungskonformen 
Strafrechts:' r 

J. Ausschließlicher Zweck des Strafrechts ist der Reclusgütersc),utz. Pönllisiert 

werden dürfen nur so~ialsehädliche und sozialgefährliche Verhaltensweisen . Der 

Schutz. einer irgendwie definierten ~Si(tlichkeit" oder Vcrbaltcnsmoral," irgcndwcl-

9 Dennmger-AK-GG Vor Arl. I, Anrn. '7; Podlcch -AK-GG. Art. > Ab • . I . Anm. p . .lJ. 
10 Fnnkenberg, Günther: AIDS-Bekämpfu ng lm Rech ISst" .. ß.de,, -ß~dell , Nomos. 1988 . S. '7. 
, 1 Jägt-r, Herberl: Möglithk t> llcn t'HlL"T wt'lt co ren Re{orm d(J$ S~)(u:l.lslrl rr("ch ( . Jn ; DloncckerlSigusch 

(Hg.): ~xualdwort< und Scxualpolitik . S.utlgan, E"I,e, '984, s. 68 r., drr ,ls erster Jen fo lgend('n 
Pnn zlplcn k3talog präGnant formulier. haI. 

It So auch BVcrfGE 2), 40((' (hnny Hili ).. In dertn Gefolgt eJ In,b"ond ere rur Reform des ScxulISl..,I­
rechts klm; umf.sseno : Jäger. Herben : Sittlichkeit und Rccht.sgülcrsdlUl1. In d .. Str,fgrscI7.gcbung. 
Slullgln, Enke, 197 \. 
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eher kuhllrellcr Wene oder staatlicher Ziele fälh nicht eo ipso unter dic$c Defini­

tion. 
1.. Die Gefährlichkeit oder Schädlichkeit des betreffendeIl Vcrluhcns, also insbeson­
dere die spczifische Kausalität, bedürfen des schlüssigen empirischen Nachweises. 
Lediglich darüber, welchen qualitativen und quantitativen Anforderungen dieser 

Nachweis genügen muß, herrscht Streit. 
3. Auch unter der Prämisse nachgewiesener Gefährlichkeit d:lrf die Strafbarkeit 
gegenüber Unrechtsgehalt und Schädlichkeit nicht als Überreaktion erscheinen. 
4. Nur spezifisch umschriebene und empirisch belegbare, das soziale Unwcrcurceil 
rechtfertigende spezifisch latbestandstypische Gefahren dürfen pönalisien wer­

den . 
S' Die Regulierung von sozialen Problemen durch Suafrecht muß wegen der 
besonderen Intensität der Grllndrechrseinschrlnkung äußerstes Mitte! der Sozi~lpo­
litik und ultima ratio im gesetzgeberischen Instrumentarium bleiben. Vorher müs­
sen außerstrafrechtliche Möglichkeiten geprüft werden. 
6. Im Sinne einer Folgenanalyse muß die Gesetzgebung durch das Strafrecht selbst 
bewirkte Sekundarschäden mit dem Nuo:cn abwägen und eventuell ;luf Kriminali­
sieru ng ven.ichten.' J 

7. Der Strafgesetzgeber muß mit zeirgerechtcn wissenschaftlichen Standards und 
unter Reflexion von Manipulationsmöglichkeilen »veröffentlichter Meinung~ prü­
[en, ob sein Unwertuneil sich mit den Wertübcrzeugungcn der Bevölkerung 
immerhin soweit deckt, daß mit der Folgebcreirschafc der Bürger zu rechnen ist." 

Zwar ergibt die s trafrechtssoziologische Analyse der faktischen Funktionsweisen 
und sozialen Funktionen, daß diese idellen Verfassungsziele und -werte durch das 
Strafrecht nicht verwirklicht werden und vielleicht auch nicht verwirklicht werden 
sollen. Jedoch muß es der Anspruch eines rechtsstaatlichen Strafrechrs bleiben, in 
diesem Konflikt zwischen Norm und Normwirklichkei( nicht zu kapitulieren. Mit 

wissenschaftlichem Instrumentarium sind Definition und Dimensionen eines 50-
ziJ.lproblems sowie der Regelungsbedarf, d . h. der Normbereich und das Rechtsgut 
zu erfassen.'! Gleichfalls mit wissenschaftlichen Micre!n sind mögliche Optionen 
der Problemregelung zu entwerfen und hinsichrlich konfligierender Ziele bzw. 
Kosten/Nutzen abzuwägen und in mögliche Normprogramme zu gießen. Mittels 
methodischer Vedassungsinterprelation und -konkretisierung sind die einzelnen 

f,csctzgeberischen Wertenrscheidungen endang den genannten sieben Kriterien aus 
den Grundwcnemscheidungen der Verfassung herzuleieen. Ob ein Verhalten krimi­
nalisiefl wird oder bleiben soll, bedarf deshalb einer regelmaßigen gründlichen. auch 
wissenschaftlichen Prüfung von Voraussetzungen und Folgcn. also einer möglichs( 
die Erkenntnisse der empirischen Wissenschaft einbeziehenden Analyse der objektj­
ven Wirklichkeit. Tm Zweifel über auch nur eines der genannten Kri(erien muß 

ebenso gegen ein Gesetz und für die Freiheit opticrt werden wie für die Unschuld 
de~ Angeklag(cn. Nur bei extremer Schadcnsintensitäc, hoch wahrscheinlicher Kau­
salitä( und besonders hoher Bedeutung des Schulzobjekts darf gegen d~s Prinzip .in 
dubio pro libenate. gelundelt werden. ,6 

') Podl«h-AK·GG Art. 1 Ab,. I, Anm 71: vgl. dnu ouch Gnmm. Die'<r: Verl'"UI\&s,cchtlicht Anmer-
kung~n 7.um l1, c.m.l Prii"cnnon. KTIlVJ '9&6. S.}S H., )0. 

'4 Zita,e alle "On Jäger 198~ (Fn. 11), 5.68 ff. 
" Vgl . S"'In-AK-GG Ei nl<HlIng 11, R7. . 6611. 
16 Vgl. Schneld.r. Fschr. '00 Jahre DcuBchcr ju,l5tc"t.:Ig. ,~60. Bd . II, S. 26) H.: ßV.rfG NJW '98). 

S. 1617· 
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4°0 4. Die Dialektik der "Prävention" 

Die bereits erwähnte, über das klassische Slraf rechlSprogramm und die genallntcn 
Prüfsteine hinausreichende Logik der Prävention kompliz.iert jedoch diese scheinbar 
klare Lage. L) Zum einen verLichtet das Strafrecht damit nicht auf seine repressive 

Komponente, sondern erweiten diese lediglich um präventive und kompensatori­

sche Anreile. Zum andern dringt ein allf die kollektiven lind individuellen ~Ur$a­
chen der Kriminalität« zugreifendes Strafrecht - analog Lur Implementation des 

Soz.ialstaatsprinzips. die eine administrative Erhellung und Durchdringung vormals 
irrelevanter Privalspharen mit sich bringt - immer mehr in gesellschaftliche Brnnen­
bereiche vor, greift auf Prozesse der Moral- und Motivbildung zu, die es doch 

gerade nichx erfassen sollre.'s Im EifC'r des m:!chbar Erscheinenden werden die 

grundlegenden Wcnemscheidungen außer Acht gelassen. die durch die Staatstätig­

keit verwirklicht werden soUen: Die Minel "crselbständigen sich gegenüber den 

Zielen. werden zum Selbstzweck. Diese Verselbständigungsprozesse gilt es zur 
Wahrung der Grundwene im Gesetzgebungsverfahren zu reflektieren und zu 

bändigen. 
Bei der Konzeption verfassungskonformcr sozialer Kontrolle heißt es nunmehr -

zumindest auf der Ebene der Legitimation - nicht mehr nur eindimensional das 

soziale Problcm mit den Prozessen seiner Definition und Entstehung ins Auge zu 

fasscn. Angesichts gewachsener Analysepotentiale und RealitätHufkbrllng muß 
heute auch das soziale Macht- und lnteressengdlccht berücksichtigt werden, wel­

ches den Systemzusammenhang lind den konkreten Umgang mit dem Problem 

steuen, 

Im Sinne einer schlüssigen kriminalpolitischen Konzeption lege ich - ein hier sehr 

verkürztcs - theoretisches Verstehensmodell heuristisch zugrunde: Bestimmte so­

zi~le Binnenräume wurden in der Geltungsphase des Formalrechts über lcbenswelt­

lich vermittelte, verallgemeinerte, klaSSIsche und traditionelle Moralen gcsteuert. 

Pie zentrale Funktion des Strafrechts darin läßt sich als »Lösung von Handlungs­

konflikten und Sicherung von Erwanungsstrukturen~ L9 bezeichnen. Es hing früher 

vom sozialen Gewicht der entsprechenden Gruppierungen und statischen kultu­

rellen Strukturen ab. welche Moral sich rechtlich als die herrschende durchsetzte 

und [orm~l verallgemeinert wurde. Mit einer gewissen Materialisicrung von Frei­
heitsrechten konnten Handlungen und Lebensäußerungen mcht mehr abstrakt einer 

die Schädlichkeit ungeprüft definierenden Moral subsumiert werden. solange sie im 

Rahmen bestimmter prozeduraler und inhaltlich legitimierter Anforderungcn blic­

ben, sprich: nicht sozialschädlich waren. Gemäß dem "Projekt der Moderne« 

sollten Interessenkonflikte aufgeklärt und ausgehandelt werden können. Auf der 
Ebene der Ideologie wird eine größere Breite von Lebensäußerungsformen. \'on 

Lebensstilen, von irgendwie definierten Subgruppen und Subkulturen der Gesell­

schaft toleriert. solange die Rahmenbedingungen nicht tangiert erscheinen. Pluralis­

mus wird ein wichtiger Ergänzungsbegriff für Demokratlc. Real findel eine Entmo­

ralisierung von Vcrhaltensimperariven statt. Sozillpsychologisch gesprochen gibt es 
einen Übergang von durch externe Über-Ich-Autoritäten stabilisiertem. "konven­

tionellem« Verhalten (i. $. Koh!berg) zu einer Internalisierung von Werten und 

Verhaltensimperativen samt ihres Sinnzusammenhangs i. $. »post konventioneller«, 

17 Grimm. D,eler: Verfo..<sung.<f"clHlich,· Anmerkungen Lum Thcm. Pr;,vcnuon, KmV 1986. S. )8. 4S; 
,hnlich Denmnger ·AK-GG Vor An. '. Ann>. '7. 

,8 Vgl. J oz u die st ra'cglschm Gesdlsch"(lSe nnvijdc von Herold un d St umpe r, ' L1 ,e n be, Prcuß, Ulnch K .. 
juslJzLclic und POlL lLSc.he \'(I,hrhe.< 1111 S",fprou ß, "" K"" sc )' ,. JUSti Z '98,. $. ,08. 111. Fn. I ll. 1. 

'9 Al breeh, 1986 (Fr> . ~). s. 15. 
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einsichtsgerragcner und eigenveranrwordicher Steuerung, die erst maximale Mobili­

tät und Flexibilität des Systems erlauben . Internationale Vergcsellschafwngspro­

zesse von Produktion und KonsumLion machen diese Entgrenzung partikularer 

Mor31en ökonomisch notwendig, erfordern die Akzeptanz von erhnischen und 

anders definierten Subkulmren. 
Diese Entwicklung spiegelt sich in der Veränderung st~adicher Eingriffslegitima­

uon. Zugleich verflüssigen sich aber die Icgirimatorischen Definitionen der Rah­

menbedingungen durch herrschaftspraktische Operationalisicrungen wie» Heraus­

forderung für den Sraar-, • Verfassungsfeindlichkeit u , "r=unktionsLihigl<eit der Straf­

rechtspflege« etc. Zudem ist die Wahrnehmung dieser "aufgeklärten " prozeduralen 

Möglichkeicen dann doch wieder selektiv i. S. sozialer Schichtung ökonomisch­

politischer Determinancen . Bei scheinbarer lebensweltlicher Entgrenzung im politi­

schen und psychologischen Sinne kommt es an Rändern und Knorenpunktcn zu um 

so intensiverer sozialer Kontrolle durch eine von Legislative und Judikative selbst 

nicht mehr hinreichend kontrollierte Exekucive. Exemplarisch dafür steht das 
Schengener Abkommen über » Au$gleichsmaßnahmen ~ für die Aufhebung der 

europäischen Grenzen t992. Auf das PrOjekt der Moderne folgt im Grunde eine 
Absage an das »freie Spiel der Kräfte « und da~ System der »checks and balances« 

sowie eine überkonrrollierende Tendenz zur Sicherung der Gesamtgesellsch~ft 

durch Globalsteuerung, Für solcbe .Systemsteuerung mirtels Priivenrioo «, also 

mittels Operalionalisierung in belug auf empirisch bestimmte externe Zwecke, soll 

das Strafrecht eingesetzt werden, ohne daß reflektiert wird, ob es sich in seiner 

tradicionalcn Form dafür eignet. 

Pr:ivenrion ist In diesem »post-modernen" Sinne <Juer :w den lr;l.dicionellcn krimi­

nalpolitischen Strömungen zu begreifen »:1ls umbssende offensive sozialtechnologi­

sehe Kontrollstrategie, die weir über das tradi(ionellc scrafrechtliche Entscheidungs­

programm hinausgreift und widersprüchlich bleibl. "zo 1m Maß der Ausdifferenzie­

rung von diversen Subkulturen und Lebensstilen werden traditionelle 1\.onlrollfor­

men obsolet und dysfunkrion~1. An die Stelle reaktiver, repressiver oder - i. S. des 

Abschreckungs- oder Behandlungsgedankens durchaus auch instrumenteller, jeden­

falls individualisierender Verhaltenskontrolle tritt proaktive, operJ(lve, auf Subsy­

steme bezogene Kontrolle. Weniger die instrumentdie Lösung des Einzclkonflikts. 

sondern vorrangig die sysccmkompatible »Radikal-Lösung«, d . h . die ~uf Ursachen 

lind Bedingungen bezogene Intervention in die individuelle und soziale Lebenswelt 

mit großenteils symbolischer, also nieht-instmmenteIler, materiell auf Moral-, 

Motjvations- und Willensbildung zugreifende Technik ersetzt Jie traditionellen 

Kontrollformen. " Flexiblere Stcuerungsinstrumeme, z. B. der Sozialpolitik. treten -

durchaus nicht stringent und planmäßig - neben oder an die Stelle des Strafrechts. 

Zu erklären ist dieser .. Par:ldigmenwechscl", aber auch seine Widersprüchlichkeit, 

auf dem Hincergrund einer krisenhaften Entwicklung globaler materieller, ökologi­

scher, sozialer und symboli~.:her Grundlagen der Gesellschaft. die entsprechend 
globale und manchmal panische Illlerventionen scheinbar zwingend erfordern ." 

Prävention in diesem Sinne erfordert Anpassungen, Verfeinerungen in der Regulie­
rung, Differenziemngcn, größere Komplexität auch im rechtlichen Programm, wird 

aber gleichwohl z. T. grobklotzig umgesetzt. Rechtstheorecisch entspricht dem ein 
Wandel der Gesl'tzgebungstcehnik weg von konditionaler Programmierung i. S. 

einer folgen logik und Reflexion der Auswirkungen auf den vernt>tzcen gesellschaft­

lichen Syscemz.usammenhang. Damit kommt es aber um sO mehr auf die Dcfin r-

'0 Ebd. m.w . . 
II Vgl. Illerw: Prcuß '9R, (Fn. , R), S. '0811. ; Albr_cl" 1986 (Fn. , ); Grimm '986 (Fn. 17). 
HAlbrech, 1986 (Fn. , ). S. S9. 
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tionshcrrschaft übcr die Realität an. Die geforderte feinsteuerung können allge­
meine GesetzesbegriHe nicht mehr leisten, es bcdari der einze!fallgerechten und 
zukunftsorientierten ßtstimnlUng durch den Rechtsanwender. Das bedingt aber, 

daß die Rcchtsbegriffe in den Gesetzen an Präzision und ße5tjmmdtcir abnehmen 

und für Vermachmngspro'l.esse anWlig werden. Sie müssen also auf anderen Wegen 

als durch die traditionelle und starre Voraussctzungslogik kontrolliert werden, 
nämlich vor allem durch eine methodischere Prozeduralislerung der RealitJtsprii­
f ung und verfassllngsrechdichen Wertung. 

Diese Tendenzen sind mithin ambivalent und dYlll.mlsch im Hinblick auf das 

Sp:lOnungsverhälmis von Frciheitsschut7.. und Freiheitseingriffen, wie es in der 

Verfassung :wm Ausdruck kommt. Das Strafrecht und dic Verfassung selbst liefern 

im heutigen Verstandnis nicht mehr kll.re und .hartc« Rechtsvoraussetzungen, 

sondern müsscn reflexiv i. S. ihrer eigenen Gehalte ausgelegt werden, damit sie 

inhaltliche Maßstabe für die Auslegung des Rechts licfem können . 

Insgesamt bestehl die Gefahr, daß durch die besagte ~ Verflüssigung" eines zweck­

orientierten, 3m Einzelfall und den erwiinschrcn Folgen orientierten Gesetusbe­

griffs, durch die Ausweitung bzw. Verlagerung des Spektrums der Kontrolltcchni­

ken auf sozial- und human technologische Steuerungsmedien (lnd deren Versclbsran­

digung (z. B. im ßtMG in Fonn eines »Initial%wangs«. der Herbeiführung von 

»Leidensdruckn zwecks Herstellung von 111erapiemotivation) verfassungsmäßig 

garantiene Eingriffsvorausselzungen nach dem MoLte nDcr Zweck heiligt die 
Mittel,,'! verwischt und beseitigt werden. 

5. Rechtsgulsdefimtion und Realitäl5bezug - Reflexive Strafgesetzgebung 

Wie kann nun der ReclHsgllt~begriff im hier vertretenen Sinne von Realit:its- und 

VerfQssungsprüfung valid iert werden, wie kann empirisch und normativ festgelegt 

werden, wo und wie Prävention einzusetzen habe? Durch die erw:ihme Ablösung 

univcrsalistischer Moralansprüche und die A usdiHerenzierung von spezifischen 

Einsrellungcn zu .,Sitdichkeit« und MorQJ in Teilgruppen der Bevölkerung und eine 

sich Iluf sie stützende Rechtsordnung - beispielsweise das Sexualstrafrecht - können 

andere Subgruppcn der Gesellschaft beeinträchtigt werden.'4 Bei der verfassungs­

rechtlichen Abwägung ist stärker als bisher durch Inrerc5sen:lhwägung gesellschaft­

lichen Entwicklungen, kulturellen Vef3nderungsproz.essen und auch supranation~­

len Vergcsellschaftungsprozessen, die z. B. durch I-hlldcl, Arbcilsemigr~llion> Tou­

rismus und :lndere FOrlnen kulturellen A ust.1uschs und Einwirkens beschleunigt 

vorangetrieben werden, Rechnung zu tragen . 

.• Zwecksetzullgen. i. S. der erweiterten Pr:iventionslogik werden im Gesetzge­

bungsverfahren mit gesellschaftlichen Problem lagen bcgriindcl. Die Wahrnehmung 

und Erfassung solcher Problem lagen ist abhängig von den entsprechenden Erfas­

sungs- lind Wahrnehmungsmethoden. Es besteht Einigkeit in der epistemologIschen 

Diskussion: Jede Wahrnehmung und Definition eines Gegenst~ndes ist ~bhäng.ig 

von der Struktur und Theoriekonzeption des wahrnehmenden Subjekts und des 

umgebenden so~i3lcn und situativen Kontextes. Dementsprechend Sind Aussagen 
über soz.iale Gegenstände und »Problemlaßen« Konstrukte, die streng genommen 

immer nur im ZusammenhQng mit der Methode ihrer Feststellung berichtet und 

'.1 Ebd. S.60. 
>4 Boum,nn, j./ßr.\UllCcI<, A.-[. u. ,t.: AheTIIlllv-Entwurf <on« $tr:lfgtsctzbuchö. ßfSonJcrcrTcil. S"u,!' 

delikt," u. l., '965 (A F.). S J5 . 
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weirergegeben werden dürften. D~s Postulat des .Wirklichkeirsbezugs", der mög­
lichst weitgehenden empirischen Erfassung und theoretischen An .. l)'se, bedeUlet 

sowohl für Gesetzgebung wie für die verfassltngsmäßige Überprüfung der Gesetze 

und ihrer [mplementation, daß solche Entstehungs- und Kontextbedingungen sowie 

111eoriekonstrukte mitreflektiert werden müssen. 

Die praktische UmSelZllng solch weitgehender Rellexionsansprüche ist zugestande­
nermaßen schwierig. Aber mit zunehmender Eingriffsintensität s(("igr auch insofern 

das Anforderungsniveau an Geselzgeber und -anwender. Die Problemdefinitionen, 

die geselzgeberisches Handeln begründen, sind nicht eo ipso methodologisch im 
0, g. Sinne ~usgewieseJl . Zumeist sind sie identisch mit extern, d . h. von bestimmten 

Interessengruppen oder einer »öffenllichen. Inw. veröffentlichlen Meinung, also 

wiederum in Abhängigkeit von sozialen Machrsuukluren definierten Sachzwängen. 

Das bedeulet, daß hier eine .Prozedur« der Problemfest~tellung geschaffen werden 

muß, um gleichsam wildwüchsige, eigendynamische Ma.cht- und ZufallsslfuklUren 

zu konrrollieren." Es bedarf eines dem Niveau verfassungsrechtlicher Abwägung 

enlsprechenden Verfahrens sowie der Maßstäbe und Kriterien zur Abwägung und 
Hierarchisierung von -erkannten- Sozialproblemen . Die Realitälsbeurceilung des 

Srrafgeseezgebers ist sonst .informellen EilJfJüssen n3hezu schrankenlos ausge­

setzl.'''" Es müßle hier ein .,Beweisverfahren a mit entsprechenden Beweisregeln 

geben.'7 Jäger pr37.iSICn ein mögliches formalisiertes Geserzgebungsverfahren durch 

folgende verfassungsrechdich begründete Kriterien: - Kriminalpolitische Kom:ep­

tion; - Präzisierung der GefährJichkcirshypolhesc; - Empirischer Gefahrennach­

weis ; - VerhähOlsm:ißigkeiespnifung; - Beschränkung auf delikCSlypische Gefah­
ren; - Vermeidung von Wenwidersprüchen ; - Prüfung von allßersu'afrcehrlichen 

Alrernatlven; - Sanktiollswirkungen; - Eliminierung irrelevanter ArgumenLe.'~ 

Streit gibl es um die Bewcislasl; jedenfalls darf das Trägheirsprinzip nicht in dem 

Sinne herrschen, daß im Zweifc! ~derjenigc die Argumentations- und Beweislast hat, 

der eine existiere.nde Norm bekämpft<o.'9 

Das Drogenproblem liegl m der Grauzone zwischen besagter traditioneller Dciini­
lion des Unwerts aus lebenswcltlich gewachsener Moralstrllktur von univers~1 und 

absolut gesel2.len, dem Strafrecht immanenten Werten bei ökonomischer Basisde­

termination einerseirs und moderner, externen Zwecksctzungen opcruional 7.U­

g:inglichen Slrafreehlsnormen andererseits. Die lraditionelle Bestimmung h~t sich 

gleichslm in ehs moderne Gesetzesprogramm .eingeschlichen« und bedarf nun 

dringend der Überprüfung ihrer Validität. 

Wir wissen zwar aus der RechtssoziologIe und den Gesellschaftswissenschaften. d~ß 
be~agte externe Zwecksetzungen und sy~temweltliche Steuerung inhaltlich mehr 

denn je auf dem Hintergrund von Prozessen der» Vennachcung., Tmeresscnbnel­

lierung lind ~Kolonialisierullg von Lebenswelt« (HJ.bcrmas)Jo stall finden . Jedoch 

wird nun die Legitimation um so widersprüchlicher. Unter einem erweiterten. 
ergän2.ten und inhaltlicher gewordenen Verfassungsverständnis,l' in dem insbeson-

2\ D.,.u dc .. jllicrt Schurer, Seba5!1an: Der poliusch-publi zlSlIschc Vcr5tnk~rkr."lauf. Zur ßcclnllu <.ung 
der MMscnmedirn Im Pro:,,·ß der s trafrechtlichen Normgen ese. K rJJl\] I ~J78. H j 11.; ders.: DIe Gen,·,c 
der BCläubungsmluelgesetu In der BundC'Srepublik Deutschland und In dm Nicd<'rbndcn. Dis. . Jur. 
Göltlogen 1981 . 

• 6 jög(·r, r·rerb~n: SIr.lgc,olzgebung .1, Prozeß, In, F,chr. r. Klu\'., Koln '98j, $. 83 H. m.w .N . 
17 Ebd . 
• 8 Ebd. S.9211 . 
• 9 Ebd . S. 9)· 
)0 Vgl. duu Bollingt'r. \.oren~: Sexual<tralrccht - • Kolonl.llSlorung von Lebcn5weh .. ? In; OSl<:ndorl, H. 

(Hrsg.): FestSchrift fur L,eS.lolle Pong~u. Münch,·n. J S,hweuzcr, 1986, S. j-17. 
) I Vgl. Drnnlnger-A K-GG Vor Art . I, Anrn. 2. 
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dere der Begriff des Pluralismus eine zenrr31e Rolle spielt, sind die Maßstabe andere. 

Es ist heute durchaus Aufgabe wissenschaftlicher Kriminalpolitik, die Prioritaten­

folge unter den zu regelnden gesdlschaftlichen Problemen und Konflikten sowie die 

Lösungsoptionen und Folgeprobleme zu erarbeiten und der Legislative beratend 
zur Verfügung zu stellen. Das impliziert u. a. eine Analyse der öffentlichen Mei­

nung, aus der die oben angesprochenen Konwntionen abgeleitet werden. Diese ist, 

wie die Mediensoziologie hinreichend belegt, selbsl Resultat machtstrukturierter 

Sceuerungsprozesse und als ~veröHendichte Meinung« hermeneutisch ;w filtern. 
Diese Widersprüche spiegeln sich in der unter Aspekten von Soziaischadlichkeir 

geradezu willkürlichen Auswahl \'on strafrechtlichen Regdungsbcreichen, die z . B. 
Arbeits- und Straßenverkehrsunfälle, Schäden durch legale Drogen I::tc. :lusläßr. 

Bisher haben wir zumeist ein . Zerrbild psychosozialer Realität~ als Gmndbge 

strafrechtlicher Normierung. Es besteht zudem die Neigung gerade des Strafrechts, 

bestimmte Verhaltensweisen -zu übertreiben und zu isolieren, sie aus dem Lebens­

zusammenhang ;>.u lösen und damit zu entmenschlichen.«]' Die Strafrechtslegitima­

tion haI insofern ideologischen Ch;l.rakter, als sie Myslifizierungen, Mylhisierun­

gen, Dr~matisierungell enth~h . Dahinter stehen gesellschaftliche Intercs~en, die 
Legitimation ist politisch, nicht erkenntniskritisch geleitet. Die mll ausreichender 

Macht 3usgestl!uewl Strömungen in der Gesellschaft behaupten Allgemeinintercs­

sen, wahrend in Wirklichkeit emgegen dem Systelllsteuerungsimperativ nllr parti­
kulare Interessen lind Moralcn geschützt werden.)) 

Wenn wir es hier also mit macl1tStrukturicrrer Auswahl von Regclungsgegenständen 

und Lösungsoptionen zu tun haben, erscheint es verfassungsrechdich um so mehr 

geboten, die sozialwissenschaftliche Analyse im Sinne einer BeweIsführung analog 

streitigen Verfahren zu führen . Einer Prozedur der Problemdefinition und -analyse 

kommt insofern also nicht nur der formal-legitimalorische Charakter zu, sondern 

auch eine die Grundwerte substantiierende Funktion. 
Im Sinne einer Art von. Verbraucherschutz« muß Evaluation folgen, ob und wie 

das GeselZ bewirkt hat, was es sollte (Validität), und ob nicht sOLi ale Ver:inderungs­

prozesse den Regelungsgegenstand und /oder die Regelungsinstrumentc so verän­

dert haben, daß Modifikationen oder Streichungen erforderlich werden oder uner­

läßlich sind (Reliabilität). für diese dem Strafrechtsselbstverständnis eigentlich 

immanente Logik steht die inLwischen entwickeltc Implcmentationsforschung.l < 

Insofern entspricht heutzutage nicht nur eine Al"\alyse der folgen, sondern auch eine 

wissenschaftliche ReDexion der Miml dem Stand der Kunst. 

Der hier geforderte Realilä.tsbezug bedingl zudem eine Sdbslreflexion des Proz.esses 

der Strafgesetzgebung. Es dürfen keine sachfremdcn, 31) der vorausgesetzten Kau­

salbe:t.iehung zwischen staatlichem Eingriff Und Rechtsgürerschurz vorbci7.iclc)ldcn 

Erwägungen in die gesetz.geberische Entscheidung einfließen, z.. B. ein kurL.f ristiges 
machtpolitisches Kalkül i. S .• symbolischer Gesetzgebung., also einer Gesetzge­

bung, die Aktivität und Kompetenz der regierenden Partei suggerieren soll,l! oder 

schlicht der Zeirdruck,J6 wahl- und koalitionstakrische Kompromißzwänge (.Kuh­

handel «) etc. Die gcsctzgeberischen Moti"e müssen transparent lind demokratisch 

)4 Jager ,,84 (Fn. 11). S. n 
H Vgl. Ei",nbcrg, Ulncb : KnmlnologJe. '" Auf!., Köln. Heym;t nns. ~.c. 1;18\: Podlech-AK-GG, An.l 

Ab. I, Anm. 6~ ,1, Knt ik zu 8Ve,fGE 6, 437 H. - Homo,<,xu.li.>1. 
J4 Vgl. ~ .. B. RicmlVol gl (Hrsg.): Dmch5ctzun g und Wirkungen von Rcchl.SenlSche,dungcn . Schrillen dcr 

VC'{"lmgung für Rtchtsso~lol<>gl" Bd. '4, ' 990 
31 Vgl. Gusfidd, J. F .. Symbolic Crusade, Urb.m.1111. 196}. 
)6 Vgl. z. ß. 1-1,11, H.: Einführung ". die G'SCI "gcbungskhr~ . l-tclddbcr-,;. C. r. Müller, '98,. 
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nachvollziehbar sein und dürfen keine geheimen Zwecke verfolgen (.hidden curri­

culum«).J7 

Die Betäubungsmittel-Gesetzgebung weist unrer diesen methodologischen und 

inhaltlichen Aspeklen gravierende Mängel auf. Sie bedarf schon deshalb der kriti­

schen Überprüfung und Korrektur. Weder die ZielsetLUngen noch die dafür ein ge­
seuten Miuel wurden empirisch oder verfassungsrechtlich rellekrien. Es fehlt 

insbesondere an einer systematischen Abwiigung von Zielkonllikten, z, B. zwischen 

Freiheits- und Gesundheitsinteressen, zwischen Drogennulzern und -abstinenten, 

zwischen Kosten und Nutzen, sowie der Reflexion zirkulärer bzw. dynamischer 
Prozesse zwischen Regelungsobjekt und -subjekt bzw. I ntervelltion, zwischen 

institutionellen und indi"iduellen Interessen. Oie legislativen Sorgfaltspflichten sind 

bei dem unter dem Sog der angeblichen Drogenwellen mit heißer Nadel gestrickten 

BtMG verletLt worden. Vor allem fehlt der schlüssige Nachweis einer spezifischen 

So,-ialschädlichkeit des pönalisierten Verhaltens, nämlich der behaupteten Schädi­

gung der ~ Volksgesundheil., also des Rechtsguts. Paradoxerweise h<ll sich das 
Strafrecht gar zu einer wesentlichen Bedingung für die sozialen Gefährdungen und 

Schäden entwickelt, die zu beheben es gedacht war. 

Auch wenn zugunsten des Gesetzgebers unterstellt wird, daß die eingangs skizzier­

ten empirischen Zusammenhange bei der Novellierung des BtMG 1981 noch nicht 

hinreichend bekannt waren, so ist doch heute die Revision sowohl der Ziele wie der 

Instrumente unlbwcisbar. Der lautere Zweck heiligt nicht jedes Mittel. 

6. VerfassungswLdrige Ziele des BtMG 

Durch das Verbot, bestimmte Drogen zu konsumieren, also ein selektives Absti­
nenzgebot, wird in die Grundrechte derjenigen eingegriffen, die eben diese Drogen 

konsumieren wollen. Dlmit wird vorausgesetzt, daß durch solches Verhalten 

gleichwertige Interessen derjenigen Bürger, die keine solchen Drogen konsumieren 

wollen, oder überragende Gemeinschaftswerte verlet'-t werden . Let:aeres, der 

Schut'- der VolksgesundheIt als Recl1tsgut, ise der zentrale BegründungsLOpos des 

BtMG von 1971 und 1981Y Der Begriff der Volksgesundheir ist im Sinne des 

modernen Rechtsgutsbegriffs nicht opcrationalisierbar. Wenn man ihn epidemiolo­

gIsch ausformulieren würde, ließe sich die behauptete Kollision \'on geschützten 

Interessen nicht als real existent erweisen (s. o. I.), deren Hierarchisierung wäre 

obsolet. 

Selbst wenn man - entgegen dem Stand der Wissenschaft - die Prämisse zugrunde­
lege, illegale Drogen seien co ipso gefährlich, so {ehlt es doch an einer dem 

GrundrechtseingriH adäquaten Kausalität und Unmittelbarkeit der Fremdgcfähr­

dung: Es geht nicht um das gewaltsame Beibringen von psychotropen WirkstOffen, 
sondern um die behauptcte Interessen verletzung durch Verführung und Vorbild­

wirkung gegcnüber m(indigen, gleichwohl angeblich aber verführbaren, nachah­
mungsbereiten Bürgern. Ein Anspruch des Bürgers, gegen bestimmte eigene, mit 

37 Vgl. Schum,nn. Kar! F.: JUSIlZ{orsc~unß, 10: K,,,er u .. ' . (H .. g.): Klcm~s Knmtnolog"cll<"S \Von.rbuch, 
I.Auf!. HCldelbcrg, C. F. Müller. 19Sj, S. '77 11. m.\V.N . 

,8 In da vorliegenden FMm daHer( d"" StMG VOm 1S. 7. 198r (ßGB\. I $.68,). Es wurde ßtünden durch 
S,V ÄG v. '7. I. 1987 (BGBI. I, S.471). D.vor g.h da ßIMG vom u. lJ. '97' (DGBI I S.1091; 

BCGründung: BT-Drs. 661'7<>: '.>. BT·Drs. lI'HP, S. l}l). Zur Gesch,chte vgl. Im übngen Romer, 
Bcdubungsmluclrcchl. J. A . München, Deck. '990, S. 2 (r.; Seheerer 198> (Fn. 1j). $. '.: Sdling. PClcr : 

Zur Gfsehteh'e des Umgangs mit Op,,"en. In: Seh"" 'r«lVog' (Fn.4). S. 171 (f. 

4°f 
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Risikopotentialen belastete Verführbarkeiten, Wünsche, Triebe und Ddnge durch 

staatliche Maßnahmen auch nur selektiv geschützt zu werden, ist '1US verhssungs­
rechdicher Sicht '1ber nicht zu begründen. Die Bevormundung des durchschnittli­
chen Bürgers hinsichtlich der Entscheidung, ob und wie er Drogen welcher An 

auch immer konsumieren will, ist nicht gerechtfertigt. In unserer Verfnssungsord­

nung hat der freie Bürger ein geschütztes Recht ~uf Selbstschädigung, ja auf 
Selbsllölung : Suiz.id ist straflos. DarJus kann nicht der Umkehrschluß ge7.ogen 

werden, daß der Staat sclbHdestruklives Verlu.lren befürworte. wenn er Drogen­

konsum nicht pönalisiert .1' Jegliche entmündigende slaarliche Maßnahme gegenüber 
dem wjJJensfreien, selbstveralllwordichen und psychisch int<lkten sowie SIch nicht 

unmirre!bar sozialsch;idlich verhaltenden Bürger ist verfassungswidrig. Die Rechts­

und Sozialordnung ist insofern angemessen toleral1l : Die Folgekosten gesundheits­
riskanten Verhaltens wie Medibmenten-, Nikotin- oder Alkoholmißbrauch, Amo­

raserei, Doping etc. sowie die damit jeweils verbundenen Aussrrahlungs- lind 

Imitationsgd~hren werden den) Individuum - außer eben bei den illegalisierten 

Drogen - nicht zugerechnet oder gar unter Strafe gestelle, sondern als .soziabd~­

qual« definiert und von der Solidargemeinschaft aufgefangen. 

Abslinenzforderungen besrimnHer Bevölkerungsgruppen zum schützenswerten In­

teresse :t.u erheben hieße, eine bestimmte Verhaltensmoral für allgememgültig zu 

erklären . Pcr Staat darf sich jedoch gerade nIcht Wtn Mitller emer Durchselwng 

bestimmter Moralen machen, solange keine evidenten Rechtsgutsverletzungen ge­
schehen . Die Drogenprohibition als zentrale Komponente der herrschenden Dro­

genpolitik verletzt mit ihrer Zielsetzung der Abstinen:t. also den Wesensgehair der in 

Art. z Abs . I 1. V. m . An. J Abs . I sowie in Art. 4 Abs. I GG zum Ausdruck 
kommenden Grundrechte auf frclc Entfaltung der Persönlichkeit und Gewissens­

freiheit. 

Das Abslinenzpostulat als nonnaoviertcr Wertkomplex benachteiligt darüber hin­

aus in sachlich ungerechlfertlgter Differen? icrung die Konsumenten illegaler Dro­

gen gegenüber solchen legaler Drogen, die sich in allenfalls gleichem, eher weitaus 

stärkerem Maße selbsr schädigen und dJmit der VcrslChenengemeinschaft ökono­

mische Schäden zufügen. z . B. durch Medikamenten-, Alkohol- und Nikotinsuclit 

und deren folgewirkungen . Anders als den illegalen Drogen wohnt d~rüber hin~us 

dem Alkoholkonsum z. B. ln Form aggressiver Emhemmung und hochgradiger 

Verkehrsgefährdung ein direines Fremdschiidigungspotential inne. Die Drogenpoli­
lik verstößt mirhin bereits in ihrer Zicldefinition gegen An. 3 Abs . 1 GG .40 

AllS der Verfassung herleitbare schützensweTte Interessen bestehen nllr insoweit, als 

es um die Wahrung der Willen$freiheit in bezug auf de rarrige Drogen. insbesondere 

um den Schutz \'on willensschwachen und -unfähigen Menschen geht, z. B. Kin­

dern, Jugendlichen und Kr:lnken,·' sowie um den Schutz des Drogengebrauchcrs 

vor unkalkulierbaren Risiken, um die Sicherheir bei Produktion und Verkehr mit 

.'> uchrerzcugel1dcn oder in Überdosierung gefährllchen Betäubungsmitteln . 

Grundrechte von Konsumenten illegaler Drogen sind auch d~durch verletzr, daß in 
den sie betreffenden Vorschrifren des Straf- und Soz.ialrechrs grundrechdich abgesi­

cherte Schut7..posirionen und aktive Gcwährleistungs~nsprüche an den StJat gänz­

lich unberücksichtigt blieben. Solche ergeben sich im Sinne einer Sicherung der 

Lebensgrundlagen und gesellschaftlichen Teilhaberechrc sowie des Schuu.es \'or 
gl'Undrccluseinsehrilnkender, nichtsrJatlicher 50zialer und ökonomischer Über-

19 VgJ ßGHSt J! , .6, . ~64 ; so ~ u('h H,llk,· '990 (Fn. 8),5. ) Ii. 
40 Vgl. ßVcr fG I:: '. 264, 275 ; BVcrfGF 6.55, 7 '; Slcm-AK-GG "rt.) , Anm. !8, \ 0. 

4' PoJkch-AK-G G Art.l Ab •. I , Anm · j9 · 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-393 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:10:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-393


macht sowie :lllgemeincn Verbraucherschutzes auch für abweichende Lebensstile 

ur,d Subkulturcn.~' Die Tatsache, daß der Staat diesen Pflichten bisher nicht 

nachgekommen ist, stellt einen Verscoß gegen die Grundrechte aus Art. 2 Abs. I 

i. V. m. Art. 1 Abs. I, An. 2 Abs. 2, An. 3 Abs. 1 u. 3, Art. 4 Abs. I, Art. 5 Abs. 1 GG 

dar. 

Es besteht aus moderner verfassungsrcchdicher Sicht im übrigen die Notwendigkeit 

neuer Zieldefinllionen, die dem gewandelten, substantiierten und erweiterten De­

mokratie-, Pluralismus-, Multikulturalit1its- und SozialstaaLSversündnis gerecht 

werden. Alternativen Lebensstilen und Subkulturen sind Entfalmngsr:iume in der 

Gesellschaft ebenso 'LU gewährleisten wie eine "Sphäre privater Lebensgestal­

tung«"l 
Aus grundsätzlichen Erwägungen des verfassungsrechdichen Selbstverständnisses 

dieses Staates, wie es vor allem im allgemeinen Verh:iltnismäßigkeitsprinzip z.um 

Ausdruck kommt, besteht darüber hinaus eine Pflicht 'L ur kontinuierlichen, maxi­

malen Dcregulation und Entstaatlichung. Dies gilt erst recht, \VO der Staat selbst 
durch seine Zielddinition und Intervenrion, insbesondere die Kriminalisierung, 

Ursachen für die sozialen Verwerfungen geschaffen hat, die bekämpfen ~u müssen 

er behauptet. 

Intern;Hionale Verpflichtungen würden jedenfalls eine völlige Umdefinilion der 

Ziele oder die weitgehende Deregulation des ProblcmGereiches nicht - wie oft 

behauptet - hindern. Die Einheitsabkommen von !961 und 1971 sowie das UNO­

Abkommen von 1988 gewähren entweder ausreichende Auslcgungsspielräume oder 

sie könnten gekündigt oder geändert werdcn. 4·' Vorhandene empirische Ergebnisse 

insbesondere aus Holland, England und der Schwei:t belegen, daß eine Freigabt: 

nicht etwa eine epidemische Ausbreiwng und Sogwirkung nach sich zieht, sondern 

im Gegenteil einen Rückgang in Neueinstieg und Abhängigkeitsdauer, eine öffentli­

che Entdramatisierung. Adäquates Ziel der Drogenpoli{ik wäre ;lud, bei uns diese 

Art von Normalisicrung. 

7. Deutungen tmd PerspektIVen 

In Unkennntnis der komplexen gesellschaftlichen Lage und im durchau~ redlichen 

Bemühen, augenfjllig empörende und ängstigende Mißstände und Verelendungscr­

scheinungen LU beheben, haben KOlllrollinslanzen, Institutionen und Medien. 

abStinente Bürger und soziale Helfer das Problem mystifiziert, indem auf offenes 

und persistierendes wissenschaftliches Fragen und Aufklären ver:l.iclttet wurde. Es 

wurde mythisien, weil die Droge unter Auslassung der komplexen Enrstehungsge­

schichte der SOZI:rlproblcl11e zu einer unsäglichen Macht und z.ur Ursache aller 

Probleme dämonisicn wurde. Moralisiert wurde es, weil dic Menschen in unwirkli­

che Kategorien von GUt und Böse eingeteilt wurden und eine bestimmte Lebens­

weise, nämlich die Abstinenz, kontr:lfaklisclJ ~ur ausschließlich guten crklJn 

~l BVcrfG 7.U!cIZI E 6>. \0: J"ass/Pitrolh: Grundg~s("t:r. . An . lo, Anm.6>. 
~) VSI. BVerfGE 6, ,l, 4'; Podlech- AK-GG Art .• , Anrn . )1, J). \ \. 

H Urn folgen de Abkommen geht "s: Einhtots-ÜbcreloKommen vam }o.}. '96, uhl' " S"dH<tofk on Jl"r 
durch d" Protokoll ',ur Änderung WIedergegebenen FlSSl1ng "Om '5. J. '?7~. r>ti fiz<c rt durch den 
Dcu!$chell Bundest:tg lm 4·9. (97), BGB I. '973 11 S. '354; S.3. BGBI. J977 !1 S. 111; ÜberclI1kommen 
von 197 I über psychot rope $10((. v. 1 I. >. '97'. BG BI. 1976 11. S. 'US; Ob('r('mkolllmerl der VerelnlCn 
N,uonen gegen den unerbubten Verkehr mll Suchtsloffen und psychotropen Slo((e" \". J 9. 11 . '9 ~S , 
gnc"hnet vOn der ßundesn'publik, RalifiZlerung vorgesehen. Siehe T'Xl~ bel Korner 1990 (Fn. }S). 
Anh ang n '-). 
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408 wurde. Dabei wurden Gefahren der Unglaubwürdigkeit und des Verlustes an 
Folgebereirschafl in Kauf genommen, indem einer desrruktiven Doppdmor:d das 

Won geredet wurde: Nur bestimmte Formen de~ Suchtverhaltens wurden ncg:l!iv 

moralisien, andere blieben unablüngig von realistischer Gefahrenanalyse im Be­

reich des Ab.eptienen oder Verleugneten. Sozial psychologisch liegen dem univer­

selle Abwehrmechanismen zugrunde: die auf Angst und Verschmclzungsbcdürfnis­

sen beruhende Spaltung von Idealem und Bösem und die Projektion von letzterem 

auf dafür sich eignende Außenfeinde und Sündenböcke. 

Funktionalistisch betrachtet gehl es bei der gesamten Drogenpolitik um »symboli­

sche Politik«. Externer Zweck ist die Profilicrung einer subalternen konformen 

Moral durch die globale Negativbewertung bestimmter Lebensstile und systemdys­
konformer Verhaltensweisen und die Erhöhung der Folgebereitschaft der Wähler 

durch Suggestion politischer Aktivität und Handlungsfähigkeit. Solche verborgenen 

Begründungen entziehen dem Scaatshandcln die Legitimität und sind eo ipso 

verfassu ngs wid rig. 

Als Konsequenz aus dem Scheitern der Drogenpolitik bzw. des BtMG auf instru­
menteller Ebene sowie der strukturellen Dcfizicn~. des gesamten drogen politischen 

Konzepts in verfassungsrechdicher Sicht folgt die Notwendigkeit einer durchgrei­

fenden, systematischen, konsistenten und wissenschaftlich begrundcten Neukon­

zeption der ges~mten Drogenpolitik und der dazu gehörigen Gesetze, insbesondere 

des BtMG. [n Anwendung verfassungsrcchdicher Prinzipien bleibt dem Staat nur 

die Option (ür eine grundsätzlich andere Strategie, nämlich die Normalisierung des 

Drogenumg:mgs durch EntkrimiMJisierung und letztlich eine sta~dich kontrollierte 
Freigabe.-I I Deren Einzelmodalitäten müssen allerdings nach der hier entwickelten 

Gesetzgebungsmethodik sorgfältig erwogen und abgestimmt sein. 

4! In dieser Richrung : n",mm, B. G .. OrogmfrcLsabc - K'p"ulauon o~<r Auswor.' H,lden. Verlob 
D<u15che Po]i zeilircr"ulr, )989. 
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